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Im Rahmen einer Krise kommt das Krisenkonzept der B-CH AG zum Tragen.

Die Sicherstellung der nationalen Blutversorgung ist im Kooperationsvertrag mit den regionalen Blutspendediensten 
geregelt.

Die Vereinbarung mit dem Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) über die «Vorratshaltung von 
Blutbeutelsystemen und Produkten zur Herstellung von Blutprodukten» verpflichtet die RBSD, die abgemachten Mengen 
von Materialien zur Herstellung von Blutprodukten an Lager zu haben und das Betriebslager zu managen. 

Neuer Abschnitt

https://www.bwl.admin.ch/bwl/de/home.html

